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Die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erfolgte Verkoppelung der landwirtschaftlichen Flächen in Herzogtum Lauenburg war Teil eines gesamteuropäischen Wandlungsprozesses, der die Bedingungen für das Wirtschaften in allen Lebensbereichen betraf. Heute spricht man von der „Globalisierung“ und will damit etwas Neues bezeichnen. Die Globalisierung ist aber alt, sehr alt. Im 18. Jahrhundert machte sie sich auch in der kleinen Gemeinde Dassendorf bemerkbar. 

Im 18. Jahrhundert setzte in Europa ein Bevölkerungszuwachs ein, der bis heute unvermindert anhält. Städte wie Hamburg stiegen zu Welthandelsmetropolen auf. Der Bedarf an landwirtschaftlichen Produkten stieg nachhaltig an. Das alte System der Feldbestellung, das auf Eigenbedarf und nicht auf Export ausgerichtet war, vermochte es nicht, den steigenden Bedarf zu befriedigen. Ohne die Reform der Landwirtschaft im 18. Jahrhundert wäre die industrielle Revolution des 19. Jahrhunderts nicht möglich gewesen. Ein großes Reformwerk, das in der Geschichtsschreibung als „Bauernbefreiung“ bezeichnet wird, veränderte die Lage und machte in langsamen Schritten aus zehntabhängigen Untertanen selbständige Bauern, die auf dem Weltmarkt für landwirtschaftliche Produkte bestehen konnten. Einen ersten Schritt stellte die Verkoppelung dar. 

Die Verkoppelung bedeutete

· die Aufgabe der Flurgemeinschaft,

· die Vermessung der Feldmark und die Anlegung von Koppeln,

· die Urbarmachung von Heiden und Mooren,

· die Anlegung von Knicks zur Einfriedung der Koppeln und

· die Ablösung der Dienst- und Naturalienleistungen der Bauern durch  Geldzahlungen an die Obrigkeit.

Die Verkoppelung ermöglichte ein selbständiges Bewirtschaften landwirtschaftlicher Flächen. Der Viehbestand nahm zu, die Düngung der Felder wurde verbessert und neue Erzeugnisse wie die Kartoffel ließen sich schnell einführen. Das Aussehen der Landschaft veränderte sich ebenfalls: Es entstand die uns so vertraute lauenburgische Knicklandschaft.

Der Schwarzenbeker Amtmann Friedrich-Wilhelm Compe, der für das Reformwerk in seinem Bereich verantwortlich war, schrieb im Jahre 1812: „Vor 50 Jahren war der größte Theil des Landes noch eine Wüsteney, die Bauern waren arm, und das Land erzeugte nicht soviel Korn, wie es gebrachte. Durch die Verkoppelungen sind die Heiden und Mööre verschwunden, es wird Korn ausgeführt, der Viehstapel ist verbessert und vermehret, und der Bauer ist so wohlhabend geworden, daß er die zehn schweren Kriegsjahre (gemeint ist die französische Besatzung 1803-1813, d.V.) hat aushalten können“. Ein weiterer Zeitzeuge, Landdrost Kielmannsegg, bemerkte: „Allein es währet nicht lange, so gewinnet die Wirthschaft ein ganz anderes Ansehen. Der Landmann nutzt seine Besitzungen einseitig (=individuell, d.V.) und vollständiger, bauet Korn, betreibt seine Weide-Koppeln, seinen Stoppel mit eigenem Viehe, ohne Besorgniß, daß ihm ein anderer, besonders der Schäfer, mit großen Heerden seine Felder abhütet“. 

Die Verkoppelung in Dassendorf hatte eine lange Vorgeschichte. Die Aufgabe des Schwarzenbeker Vorwerks, auf dem die Dassendorfer Bauern Hand- und Spanndienste zu leisten hatten, im Jahre 1745 kündigte das neue Zeitalter an. Im gleichen Jahr erfolgte durch den Landvermesser Duplat die erste kartografische Darstellung der Dassendorfer Flur. Diese Karte bildete die Grundlage für die weitere Entwicklung. Da der Verkoppelungsrezess einstimmig verabschiedet werden musste, fand manch harte Verhandlungen zwischen den Bauern und dem Amt statt. Das Amt zeigte sich großzügig bei der Abgabe von Ländereien, es war sehr darauf bedacht, das Vertragswerk zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Erst 1784 unterschrieben die Bauern den Vertrag mit der Herrschaft, der den Grundbesitz der Gemeinde von 2.335 auf über 3.000 Morgen erhöhte. Hinzu kamen Wiesenstücke im Sachsenwald sowie in Besenhorst, Kasseburg, Escheburg und Kröppelshagen. Die internen Verhandlungen unter den Bauern dauerten einige Jahre länger, so dass erst im Jahre 1806 die Verkoppelung als abgeschlossen „ad acta“ gelegt werden konnte. 

Dassendorfer Stellenbesitzer zur Zeit der Verkoppelung:

1) Der Vollhufner und Bauervogt Carsten Uhrbrook

2) –„ – Jürgen Wolf,

3) –„ – Jochen Heydelmann,

4) –„ – Hans Hamester,

5) –„ – Jochen Schlottau,

6) –„ – Franz Schmidt,

7) –„ – Hans Schmidt,

8) Dreiviertelhufner Jürgen Grimm

9) Halbhufner Carsten Dessau

10)  - „ – Hans Jochen Hamester

11)  -„ – Jochen Schlottau

12)  Kätner Claus Hamester

13)   –  „ – Hans Schlottaus Witwe  

14)   Der Schulmeister

15)   Die Hirten 

Das Vertragswerk regelte in Einzelheiten die Aufteilung der Feldmark und die neuen Leistungen der Bauernstellen gegenüber der Herrschaft. Das beinhaltete vor allem die Anlegung von Knicks zur Weichholzbeschaffung und zum Schutz der landwirtschaftlichen Flächen. Die Knicks bestanden aus Schwarzdorn (Schlehen) und Weißdorn. Zwischen den Koppeln wurden Radwege (Redder) ausgemessen. Die im Rahmen der Verkoppelung entstandenen Flurkarten überliefern die historischen Flurnamen für die Feldmark. Das Gebiet Waldsiedlung heißt auf den Karten „die Wenden“, „Kreutz Hoerner’“ und „Heyd-Land“ und bestand aus Wald und Buschkoppeln. Direkt im Norden finden sich kleinere Koppeln mit Namen wie „Auf den Blöcken“, „Dielen“ und „Fette Rie“. Entlang des alten Frachtweges nach Schwarzenbek gab es die Stücke „Auf dem Gehren“ „Im Fehl“ und „Piper Camp“. Weiter verstreut findet man Namen wie „Im Haasen Winckel“, „Hinter der steinernen Lohe“, „Stammen-Koppeln“ und „Im Otter Raade“. Die Karten zeigen zwei herrschaftliche Wassermühlen an der Aue: die „Oberste Mühle“ beim Mühlenteich und die „Unterste Mühle“ beim Forellenteich. 

